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LIBELL VON STADT UND AMT ZUG

s . SSRQ Zug I , 384 - 397

In der Einleitung sind hier in AH 6/6 lediglich die vermitteln¬
den kath . Orte sowie die beiden Parteien [gemeint Zug Stadt und

das Aeussere Amt] genannt . Der Text beginnt dann gleich mit Ar¬
tikel 1.

Am Rand stehen einige später angebrachte Glossen von unbekannter
Hand , nämlich bei:
Artikel 9 [s . SSRQ Zug  J , 3923 Zeile 1- 2] ·. Bei "etliche verkommnussen. . . "

steht : "MB. da gilt kein alten . bauch öden. veakhomnut me.hu.”.
Artikel 9 [’s . ebenda 392, Zeile 26] : Bei "régiments sacken . . . ” steht:

"Nota. oenatehet &! ch udie  gemeine Landtvogtyen".
Artikel 10 [s . ebenda 394} Zeilen 4- 6] : Bei "Diewyl aber die herm burger

[der Stadt Zug ] die Herren von dem ussem ampt frywillig zue inen in das

malefiz gericht in irer statt vogtyen Jngelassen . . . " steht die Glosse:

"Nota, da gütet den. hüte bauch. Jst vohalgem endtgegen . "
Die Schlusszeilen des Libells [s . ebenda 3973 Zeilen 23- 36]  fehlen
hier in AH 6/6.
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und sol Krafft haben bis das die Rechten Original und houptbrieff Jn perga-

ment uffgericht gevertiget und besiglet werden mögent Bezüg Jch Rennward Cysat

Ritter der Zyt Stattschryber zu Lucem . "

Vidimierte Kopie - Heft ca . 31 x 20 cm , 14 Blätter - AH 6 , 65 - 78
Blatt 65 V leer
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